
Dieses Info-Paket soll allen die Möglichkeit geben,  
Einblick zu nehmen in die offiziellen Dokumente, 
auf denen die von allen Bundesregierungen und 
Strafverfolgungsbehörden seit 1993 praktizierte 
Kriminalisierung kurdischer Organisationen, deren 
Anhänger*innen und Unterstützer*innen basiert. 

Enthalten ist darüber hinaus aber auch eine Auswahl 
parlamentarischer Anfragen zur Frage der Symbolenverbote.

Zusammenstellung zum sog. PKK-Verbot

 











































































































































Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Dr. André Hahn,
Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/25202 –

Umgang mit den Symbolen der syrisch-kurdischen Vereinigungen YPG und YPJ

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit einem Informationsschreiben vom 2. März 2017 hat das Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) gegenüber den Ländern die Liste 
von Symbolen, die unter das seit 1993 geltende Betätigungsverbot der Arbei-
terpartei Kurdistans (PKK) fallen können, erheblich ausgeweitet. Enthalten 
waren nun auch Symbole an sich nicht verbotener Vereinigungen, soweit diese 
nach Ansicht des BMI von der PKK genutzt würden. Dies betraf unter ande-
rem die Symbole der syrisch-kurdischen Volks- und Frauenverteidigungsein-
heiten YPG und YPJ, die durch ihren engagierten Kampf gegen die Dschiha-
distenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien weltweite Bekanntheit und Sym-
pathie erlangt hatten.

In Folge des Informationsrundschreibens des BMI über die Aktualisierung der 
unter das PKK-Verbot fallenden Kennzeichnen wurde in zahlreichen Kommu-
nen das Zeigen der Fahnen der syrisch-kurdischen Milizen auf Demonstratio-
nen durch Auflagenbescheide untersagt. In mehreren Ländern kam es zu zahl-
reichen Strafverfahren gegen Personen, die die Fahnen von YPG und YPJ auf 
Demonstrationen getragen oder solche Symbole in sozialen Medien wie Face-
book geteilt hatten. Da die Fahnen von YPG und YPJ „nicht schlechthin ver-
boten“ sind – wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfra-
ge auf Bundestagsdrucksache 18/12205 klarstellte –, blieb es nach Ansicht der 
Fragesteller dem subjektiven Eindruck von Polizei und Justiz überlassen, im 
Einzelfall zu beurteilen, ob der Träger einer solchen Fahne damit die zugehö-
rige Organisation unterstützen oder aber vielmehr den Zusammenhalt der An-
hängerinnen und Anhänger der verbotenen PKK stärken wollte (https://anfdeu
tsch.com/aktuelles/bayern-strafrechtliche-verfolgung-von-ypg-ypj-symbolen-b
eendet-23092; https://www.heise.de/amp/tp/features/Kurdische-Selbstverteidi
gung-siegt-in-Bayern-4976641.html?__twitter_impression=true&s=09).

Während nach Kenntnis der Fragestellerinnen und Fragesteller einige Bundes-
länder und Kommunen das Zeigen dieser Symbole auf Kundgebungen und 
Demonstrationen zuließen, soweit es sich dabei um eindeutige Bekundungen 
zur Unterstützung des Kampfes der Kurdinnen und Kurden gegen den IS oder 
türkische Invasionstruppen in Nordsyrien handelte, verfolgte insbesondere die 
bayerische Justiz durchgängig das Zeigen dieser Symbole (https://anfdeutsc
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h.com/aktuelles/bayern-strafrechtliche-verfolgung-von-ypg-ypj-symbolen-bee
ndet-23092).

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat am 1. Dezember 2020 die Revision 
der Staatsanwaltschaft München I gegen einen Freispruch des Amtsgerichts 
München bezüglich des Zeigens einer YPJ-Fahne auf einer Demonstration zu-
rückgewiesen. Der Aktivist Kemal G. hatte einen Strafbefehl in Höhe von 2 
400 Euro (60 Tagessätze) erhalten, weil er im Februar 2018 in München mit 
einer YPJ-Fahne gegen den Einmarsch der türkischen Armee in die syrisch-
kurdische Region Afrin demonstriert hatte. Nach Ansicht der Staatsanwalt-
schaft am Landgericht München I hatte G. damit die PKK unterstützt, die die 
YPJ-Fahne „usurpiert“ habe. Auf G.s Widerspruch erfolgte im Sommer letzten 
Jahres sein Freispruch vor dem Amtsgericht. Der dagegen eingelegte Revi-
sionsantrag der Staatsanwaltschaft wurde nun vom Obersten Landesgericht 
zurückgewiesen. Die YPJ sei nicht als Nachfolge- oder Ersatzorganisation der 
PKK verboten, es bestehe auch „keine Identität zwischen YPJ und PKK“, und 
es gebe keine Hinweise darauf, dass sich die PKK „durch eine formelle Wid-
mung“ die YPJ-Fahne zu eigen gemacht habe, stellte das Gericht klar. Das In-
formationsschreiben vom 2. März 2017 sei „keine Verbotsverfügung, sondern 
ein verwaltungsinternes Schreiben“, das nur die Rechtsauffassung des Minis-
teriums abbilde. Nach Ansicht von G.s Verteidiger hat das Urteil auch über 
Bayern hinaus Relevanz, auch in anderen Bundesländern sollte es nun zu Ver-
fahrenseinstellungen kommen (https://anfdeutsch.com/aktuelles/bayern-strafre
chtliche-verfolgung-von-ypg-ypj-symbolen-beendet-23092; https://www.sued
deutsche.de/muenchen/muenchen-urteil-kurden-fahne-pkk-1.5133657!amp; 
https://www.heise.de/amp/tp/features/Kurdische-Selbstverteidigung-siegt-in-B
ayern-4976641.html?__twitter_impression=true&s=09).

Den Fragestellerinnen und Fragestellern ist bewusst, dass die Verantwortung 
für die Umsetzung des Betätigungsverbots der PKK bei den Ländern angesie-
delt ist. Da die Verfolgungswelle bezüglich der YPG- und YPJ-Fahnen aller-
dings durch ein Informationsschreiben des BMI ausgelöst wurde, sehen sie die 
Bundesregierung hier in der Verantwortung, anlässlich des jetzigen Urteils des 
Bayerischen Obersten Landesgerichts gegenüber den Ländern Klarheit zu 
schaffen und sich aktiv für eine Entkriminalisierung der Symbole der syrisch-
kurdischen Vereinigungen einzusetzen.

1. Welche grundsätzlichen Schlussfolgerungen im Umgang mit den Symbo-
len der syrisch-kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG 
und YPJ zieht die Bundesregierung aus der am 1. Dezember 2020 erfolg-
ten Zurückweisung der von der Staatsanwaltschaft München I beantragten 
Revision eines Freispruchs des Amtsgerichts München durch das Bayeri-
sche Oberste Landesgericht bezüglich des Zeigens einer YPJ-Fahne auf ei-
ner Demonstration?

Auch in Ansehung des in der Frage genannten Urteils des Bayerischen Obers-
ten Landesgerichtes hält das Bundesministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat (BMI) an dem gewählten Verfahren fest, wonach es in regelmäßigen Ab-
ständen prüft, inwieweit das in der Verbotsverfügung ausgesprochene Kennzei-
chenverbot entsprechend dem tatsächlichen Verhalten der Arbeiterpartei Kur-
distans (PKK) zu präzisieren ist. Maßstab hierfür ist die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes (BGH).
Danach erfasst das Kennzeichenverbot generell alle sicht- und hörbaren Sym-
bole, deren sich ein verbotener Verein bedient oder bedient hat, um propagan-
distisch auf seine Ziele und die Zusammengehörigkeit seiner Anhänger hinzu-
weisen. Maßgeblich sind dabei nicht nur die Kennzeichen zum Zeitpunkt des 
Erlasses der Verbotsverfügung, sondern darüber hinaus auch sämtliche hinzu-
getretene Kennzeichen, mit denen der verbotene Verein durch die konkrete Art 
ihrer Nutzung propagandistisch auf seine Ziele und die Zusammengehörigkeit 
seiner Anhänger hinweisen möchte. Darunter können auch die in Rede stehen-
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den Kennzeichen zählen, wenn sie durch die konkrete Art der Nutzung durch 
die PKK propagandistische Ziele suggerieren.
Im Übrigen weist die Bundesregierung darauf hin, dass nach der Kompetenz-
ordnung des Grundgesetzes der Vollzug von Vereinsverboten des Bundes wie 
auch das Versammlungsrecht in der Zuständigkeit der Länder liegen.

2. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus den Feststel-
lungen des Bayerischen Obersten Landesgerichts, es gebe keine Hinweise 
darauf, dass sich die PKK die YPJ-Fahne zu eigen gemacht habe und die 
YPJ sei weder als Teil- noch als Ersatzorganisation der PKK in Deutsch-
land verboten und mit dieser nicht gleichzusetzen (https://anfdeutsch.com/
aktuelles/bayern-strafrechtliche-verfolgung-von-ypg-ypj-symbolen-beende
t-23092; https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-urteil-kurde
n-fahne-pkk-1.5133657!amp)?

3. Hält die Bundesregierung an ihrer u. a. in ihrem Informationsrundschrei-
ben vom 2. März 2017 enthaltenen Auffassung fest, wonach die PKK sich 
die Symbole von YPG und YPJ zu eigen gemacht habe, und wenn ja, wie 
begründet sie diese Auffassung?

Die Fragen 2 und 3 werden gemeinsam beantwortet.
Die PYD und die YPG selbst unterliegen in Deutschland keinen vereinsrechtli-
chen Beschränkungen. Dies gilt auch für ihre Symbolik. Nach den Feststellun-
gen der Sicherheitsbehörden des Bundes, die auf einer Auswertung des PKK-
Versammlungsgeschehens in Deutschland fußen, weicht die PKK jedoch auf 
Kennzeichen aus, die für sich genommen zunächst keinen unmittelbaren Orga-
nisationsbezug ausweisen. Namentlich gilt dies auch für die in Rede stehenden 
Kennzeichen.

4. Inwieweit teilt die Bundesregierung die Auffassung des Bayerischen 
Obersten Landesgerichts, wonach ihr Informationsschreiben vom 2. März 
2017 „keine Verbotsverfügung, sondern ein verwaltungsinternes Schrei-
ben“ darstelle, das keine Rechtswirkung entfachen könne, da es nur die 
Rechtsauffassung des BMI spiegele (https://anfdeutsch.com/aktuelles/baye
rn-strafrechtliche-verfolgung-von-ypg-ypj-symbolen-beendet-23092; 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-urteil-kurden-fahne-
pkk-1.5133657!amp)?

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.
Nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes liegt der Vollzug von Vereins-
verboten des Bundes wie auch das Versammlungsrecht in der Zuständigkeit der 
Länder.

5. Wie viele Ermittlungsverfahren wurden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit März 2017 in den Ländern wegen des Zeigens von YPG- und 
YPJ-Symbolen eingeleitet, in wie vielen Fällen kam es zu Verurteilungen, 
wie viele solcher Verfahren sind noch anhängig?

Das Bundeskriminalamt (BKA) ist im Rahmen des Kriminalpolizeilichen Mel-
dedienstes – Politisch motivierte Kriminalität (KPMD-PMK) durch die Polizei-
dienststellen der Länder über die nachfolgende Anzahl an Sachverhalten im Zu-
sammenhang mit dem Zeigen von YPG- und YPJ-Symbolen in Kenntnis ge-
setzt worden.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/25644

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.



Es wird darauf hingewiesen, dass den nachfolgend aufgeführten Zahlen jeweils 
polizeiliche Bewertungen des Sachverhalts zugrunde liegen. Die rechtliche 
Würdigung der Sachverhalte obliegt nach Abgabe der Ermittlungsverfahren an 
die zuständigen Staatsanwaltschaften der Justiz.

Zeitraum Verstöße gegen das Vereinsgesetz
01.03.17 – 31.12.17 11
01.01.18 – 31.12.18 243
01.01.19 – 31.12.19 144
01.01.20 – 17.12.20 89

Über die Anzahl der Verurteilungen sowie die bei den Staatsanwaltschaften der 
Länder derzeit noch anhängigen Ermittlungsverfahren liegen der Bundesregie-
rung keine Erkenntnisse vor.

6. Bei wie vielen diesbezüglichen Verfahren in welchen Bundesländern wa-
ren welche Vertreterinnen und Vertreter des BMI bzw. von Sicherheitsbe-
hörden des Bundes als Zeugen der Staatsanwaltschaften geladen?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor. 
Ladungen von Vertreterinnen und Vertretern des BMI bzw. von Sicherheitsbe-
hörden des Bundes als Zeuge in Verfahren im Sinne der Frage 5 der Kleinen 
Anfrage werden nicht statistisch erfasst.

7. Inwieweit ist die Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts 
bezüglich der YPJ-Fahnen nach Ansicht der Bundesregierung richtungs-
weisend für den weiteren Umgang der Justizbehörden der Länder mit den 
Symbolen von YPG und YPJ?

Die Bundesregierung kann keine Einschätzung zu künftigen Einzelfallentschei-
dungen der Landesjustizbehörden treffen.

8. Inwieweit gedenkt die Bundesregierung anlässlich der Zurückweisung der 
Revision durch das Bayerische Oberste Landesgericht, gegenüber den 
Ländern eine abermalige Aktualisierung der unter das Betätigungsverbot 
der Arbeiterpartei Kurdistans PKK fallenden Symbole vorzunehmen?

Die Bundesregierung sieht sich derzeit nicht zu einer Aktualisierung veranlasst.
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Die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Symbole wird im

entsprechenden Versammlungskontext für zulässig erachtet, sofern
bei der Versammlung ein PKK-Bezug unterbleibt:

PYD
Partiya Yekitiya Demokrat
Demokratische Emheitspartei

gegründet am 20.09.2003
in Syrien, Rojava (Westkurdistan)

kämpfende Einheiten der PYD
YPG
Yekineyen Parastina Gel
(Volksverteidigungsemheiten der PYD)

"s
"^

(kämpfende Frauea-Eüiheiten der
PYD)

^wt
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